
Erwartungsgemäss nahm die Anzahl bewilligter Vermögens-
verwalter kollektiver Kapitalanlagen im Hinblick auf das Ende 
der entsprechenden Übergangsfristen im revidierten Kollektiv-
anlagengesetz weiter zu. Neuerungen im Bewilligungsverfahren 
zusammen mit einer intensivierten Kommunikation führten 
2014 zu einer erhöhten Verfahrenseffizienz.

Der neu geschaffene Geschäftsbereich Asset 
Management richtete seine Tätigkeit 2014 haupt-
sächlich darauf aus, die Effizienz der Bewilligungs-
verfahren zu erhöhen und die Kommunikation mit 
den Gesuchstellern zu intensivieren.

Marktentwicklung Asset Manager
Im Jahr 2014 nahm sowohl die Anzahl der nach Kol-
lektivanlagengesetz beaufsichtigten Institute als auch 
das Volumen der verwalteten Vermögen erneut zu.

Vorbehältlich einiger Ausnahmen30 wurden mit dem 
Inkrafttreten der Teilrevision des Kollektivanlagen-
gesetzes alle in der Schweiz ansässigen Vermögens-
verwalter kollektiver Kapitalanlagen (Asset Mana-
ger) der Aufsicht der FINMA unterstellt. Insbesondere 
bisher nicht beaufsichtigte Asset Manager auslän-
discher kollektiver Kapitalanlagen hatten sich den 
neuen Bewilligungsvoraussetzungen anzupassen. In 
einem ersten Schritt mussten sie sich entsprechend 
der Übergangsfristen des revidierten Kollektivanla-
gengesetzes bis Ende August 2013 bei der FINMA 
melden. Danach hatten sie bis Ende Februar 2015 
Zeit, ein Bewilligungsgesuch einzureichen. Die Zahl 
der bewilligten Asset Manager erhöhte sich entspre-
chend. Per Ende 2014 waren 151 (2013: 119) Asset 
Manager bewilligt. Weitere vor Ende der Übergangs-
frist eingereichte Bewilligungsgesuche sind zwi-
schenzeitlich von der FINMA bewilligt worden bzw. 
werden derzeit noch bearbeitet, sodass sich die Zahl 
im Jahr 2015 weiter erhöhen wird.

Ebenfalls zugenommen haben die von Asset Mana-
gern verwalteten Vermögen kollektiver Kapital-
anlagen. Per 31. Dezember 2013 verwalteten diese 
164 Milliarden Schweizer Franken (Vorjahr: 147 Milli-
arden Franken). Rechnet man die direkt durch Fonds-
leitungen selbst verwalteten Vermögen hinzu, so 
betrug das durch die beaufsichtigten Institute im 

Bereich Asset Management verwaltete Vermögen 
per 31. Dezember 2013 insgesamt 535 Milliarden 
Schweizer Franken.

Die gezeigten Entwicklungen und das stetige Wachs-
tum des Asset Managements der vergangenen Jahre 
brachten neue Herausforderungen, denen auch sei-
tens der Aufsicht durch die FINMA Rechnung getra-
gen wurde. Im neu geschaffenen Geschäftsbereich 
Asset Management wurden durch verschiedene 
Massnahmen Effizienzsteigerungen in den Berei-
chen Bewilligung und Aufsicht erreicht.

Neuerungen im Bewilligungsverfahren  
von Asset Managern
Aufgrund wiederkehrender Fragen erachtete es die 
FINMA als zielführend, die Marktteilnehmer zu ver-
schiedenen Aspekten des Bewilligungsverfahrens 
von Asset Managern zu informieren. Dies betraf 
insbesondere Themen wie Corporate Governance, 
Anforderungen an das Know-how auf Stufe Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung, Risikomanagement, 
Compliance und internes Kontrollsystem sowie Funk-
tionentrennung. In diesem Zusammenhang erläu-
terte die FINMA den Gesuchstellern jeweils auch ihre 
Erwartungen.

Dank der kommunikativen Massnahmen bildete sich 
bei den Marktteilnehmern ein besseres Verständ-
nis der Anforderungen, namentlich auch zur Einhal-
tung der Bewilligungsvoraussetzungen. Zusammen 
mit der Einführung standardisierter Gesuchsvorla-
gen, schlankerer interner Prozesse und einer inten-
sivierten Kommunikation mit Prüfgesellschaften, 
Anwaltskanzleien und Beratern konnte die Qualität 
der Bewilligungsgesuche verbessert und die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer der Gesuche für Neu-
bewilligungen und Änderungen entsprechend ver-
kürzt werden.

 

Entwicklung Asset Management und Aufsichtspraxis

30 Vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. h KAG.
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Bei Start-up-Asset-Managern – das heisst neuen Ins-
tituten, die zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit 
einer vorgängigen Bewilligung der FINMA bedür-
fen – kann die FINMA zudem bei der Beurteilung der 
Angemessenheit der Organisation bestimmte Erleich-
terungen gewähren, sofern dies aufgrund des jewei-
ligen Umfangs und bei geringerer Komplexität des 
Geschäftsmodells angezeigt erscheint. Weil Start-up-
Asset-Manager überdies auf eine schnelle Gesuchs-
bearbeitung angewiesen sind, damit sie ihre Tätigkeit 
überhaupt erst aufnehmen können, werden entspre-
chende Gesuche grundsätzlich innerhalb einer Frist 
von 90 Tagen einem Entscheid zugeführt, voraus-
gesetzt, das Gesuch entspricht den gesetzlichen und 
weiteren regulatorischen Vorgaben.

Klarstellung der Praxis
Eine der genannten Ausnahmen von der Bewilli-
gungspflicht nach Kollektivanlagengesetz, die von 
der europäischen Alternative Investment Fund Mana-
gers Directive (AIFMD) übernommen worden ist, gilt 
für jene Vermögensverwalter, die Vermögenswerte 
unterhalb der sogenannten De-minimis-Schwellen-
werte31 verwalten. In diesem Zusammenhang hat 
die Formulierung des entsprechenden Artikels im 
Kollektivanlagengesetz bei einigen Marktteilneh-
mern für Verunsicherung gesorgt. Insbesondere war 
unklar, ob die Bestimmung von Art. 2 Abs. 2 Bst. h 
Ziff. 2 KAG nur dann anwendbar ist, wenn die vom 
Asset Manager verwalteten kollektiven Kapitalanla-
gen in ausschliesslich nicht hebelfinanzierten Ziel-
fonds angelegt sind oder aber, wenn in den ver-
walteten kollektiven Kapitalanlagen grundsätzlich 
keine Hebelfinanzierung erfolgt. Die FINMA legt die 
massgebliche Bestimmung so aus, dass sie für sämt- 
liche Vermögensverwalter von nicht hebelfinanzier-
ten und während mindestens fünf Jahren geschlos-
senen kollektiven Kapitalanlagen für qualifizierte 
Anleger anwendbar ist, deren verwaltete Vermö-
genswerte weniger als 500 Millionen Schweizer Fran-

ken betragen, und zwar unabhängig davon, ob die 
verwalteten kollektiven Kapitalanlagen in Zielfonds 
oder in andere Anlagen investiert sind.

Eine der wesentlichen Bewilligungsvoraussetzun-
gen für einen Asset Manager nach Kollektivanlagen-
gesetz ist das Verwalten einer kollektiven Kapitalan-
lage. Die FINMA stellte bei der Behandlung mehrerer 
Bewilligungsgesuche fest, dass die betreffenden 
Gesuchsteller zwar eine nach ausländischem Recht 
genehmigte bzw. registrierte kollektive Kapitalanlage 
verwalteten, in diese aber nur ein einzelner Anleger 
bzw. eine Gruppe von mehreren, jedoch nicht unab-
hängigen Anlegern investiert waren. Die FINMA hat 
die Gesuchsteller in einem solchen Fall darauf hinge-
wiesen, dass die Anforderungen an eine kollektive 
Kapitalanlage nach Kollektivanlagengesetz so nicht 
erfüllt sind. Entsprechend wurden die Gesuchstel-
ler dazu aufgefordert, entweder einen bewilligungs-
fähigen Zustand herzustellen oder aber das Gesuch 
zurückzuziehen.

Viele der neu bewilligten Asset Manager verwalten 
ausländische kollektive Kapitalanlagen, die in Off-
shore-Standorten aufgelegt worden sind und nicht 
einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Um auch 
in diesen Fällen dem Anlegerschutz Rechnung zu tra-
gen, wurde bei Vorliegen bestimmter Konstellatio-
nen vom Gesuchsteller verlangt, vor der Bewilligung 
aktuelle und von einer Prüfgesellschaft verifizierte 
Bestätigungen über das effektive Vorhandensein und 
den Umfang der verwalteten Vermögenswerte der 
entsprechenden Fonds vorzulegen.

31 Asset Manager von ausländi-
schen kollektiven Kapitalan  lagen 
sind dem Kollektivanlagengesetz 
nicht unterstellt, sofern der Wert 
der von ihnen verwalteten Ver-
mögenswerte dieser ausländi-
schen Fonds die in Art. 2 Abs. 2 
Bst. h Ziff. 1 bzw. 2 KAG defi-
nierten Werte nicht übersteigt 
und nur qualifizierten Anlegern 
offensteht.
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